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Die Gemeinde erlässt gestützt auf Artikel 13 des Hundegesetzes des Kantons Bern vom
27.März 2012 folgendes Reglement:

Grundsatz Art. 1 Die Gemeinde erhebt in Anwendung von Art. 13 des
kantonalen Hundegesetzes eine Hundetaxe.

Bemessungsart Art. 2 Die Hundetaxe wird pro Kalenderjahr und Hund bemessen,
welcher älter als 6 Monate ist und dessen Halter oder Halterin in der
Gemeinde Wohnsitz hat.
Für die Bemessung der Hundetaxe sind die Verhältnisse am 1.
August des Kalenderjahres massgebend.

Befreiung Art. 3 Es werden keine Hundetaxen erhoben für
a Hilfs- und Begleithunde von Menschen mit einer Behinderung
b Hunde, für die im gleichen Jahr bereits in einer anderen

Gemeinde eine Hundetaxe entrichtet worden ist
c Rettungshunde
d Therapiehunde

Für obgenannte Hunde muss eine Ausbildungsbestätigung
eingereicht werden.

Höhe der Taxe Art. 4 Der Gemeinderat legt die Höhe der Taxe zwischen 30 und 100
Franken (jährlich pro Hund) in einer Verordnung fest. Die Höhe der
Taxe ist für alle Hunde gleich.

Wiederhandlungen/ Art. 5 Wiederhandlungen gegen dieses Reglement können vom
Bussen Gemeinderat mit einer Busse bis zum Beitrag von 5000 Franken

bestraft werden (Art. 267 StG). Die Busse wird durch den
Gemeinderat ausgesprochen.

Inkrafttreten Art. 6 Dieses Reglement tritt rückwirkend per 1. Januar 2015 in
Kraft.

Die Versammlung vom 22. Juni 2015 nahm dieses Reglement an.

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG
Der Präsident: Die Sekretri

4/U. Fuhrimann D. Glutz ~



Auflagezeugnis

Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 23. Mai bis 22. Juni 2015 (dreissig Tage
vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt.
Die Auflage wurde vorschriftsgemäss publiziert.

Ursenbach, 22. Juni 2015
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